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HERBERT ALB/RICHAR PO  /BRIGITTE COCHINKEL

eli 107n un IC 1mM weltanschaulich
neutralen Verfassungsstaat eın Perspektiven

5  / Religionsdelikte und Kunst
Die diversen „kirchlichen“ Themen, die S88 188, 189 StGB), konfessionelle DPrı1-
der medialen Öffentlichkeit diskutiert WEeTl- vatschulen, konfessionelle Krankenan-
den, werfen die rage nach der Beziehung
zwiıischen Kirche und aa ıner eIzZeITl-

talten, Feiertage, Arbeitszeitrecht sind
ten Perspektive auf. Der neoliberale Ruf LIUTLr einıge Themen und chlagworte,

die etzter Zeit den edien Be-nach Irennung beider Größen greift
Kurz. Unsere Autoren, wissenschaftliche aC. fanden. Bel en diesen Dis-
eam! un! Professoren für Kirchenrecht

den Universitäten Lınz und Wıen,
kussionen geriet der Diskurs jedoch
sehr schnell 1Ns rinzıpielle und mach-entwickeln ınen vuelmn theoretischen

für die rage nach dem staatlichen te eutlıch, da{fs etiz die
UutZ der IC ıner pluralistischen rage einer zeıtgemalsen Ausdifftferen-
9esellschaft. (Redaktion) zierung VO:  5 „politischer“ und „reli-

giös-weltanschaulicher” Sphäre geht.
Unübersehbar ist muittlerweile, daf( der
Konsens ber die rundkoordinaten

Einleitung des überkommenen staatskirchen-
rechtlichen Systems SCAhWINde Ursa-

Religionsrechtliche (staatskirchen- chen für diese n  icklung sSind die
rechtliche‘!) Fragen en se1ıt einigen geänderten ahmenbedingungen, un!-

ahren Konjunktur der Öffentlich- ter denen der aktuelle kultuspolitische
Diskurs STa Zentrale Konsti-keit Religionsunterricht, unter-

r1C. thikbedarf, die VO Staat e- tuanten des österreichischen eligions-
altenen katholisch-theologischen Fa- rechtlichen Systems knüpfen die
ultäten, Ku  rsteuer, Subventionen, spezifisch Öösterreichische volkskirch-
Schul- und Gerichtskreuz, ONKOrdat, 1C. TIradition des und ahrhun-

erts all, eiıne olkskirche, die dieserSekten, erkennung Vonenund
Religionsgemeinschaften, Militärseel- orm N1IC mehr existiert. Breıte Be-

Der traditionelle Begriff „Staatskirchenrecht“ ı mifsverständlich: Weder handelt sich
Kirchenrecht, das heißt - VOINl kirchlichen Instanzen erlassenes eC| noch sind LIUT Kirchen
betroffen. erdies impliziert der Terminus „Staatskirchenrecht“ eıne institutionelle Verbindung
VO  - ‘aa und Kirche, wI1e S1e für cClie Modelle ıner „Staatskirche” beziehungsweise des „Staats-
rchentums'  44 charakteristisch WAarTr. amı verstärkt der Begriff uch eine verzerrende, reduktioni-
stische Sichtweise, für welche die rechtliche Regulierung der religiös-weltanschaulichen Sphäre
lediglich eine rage des inst;  onellien Ausgleichs zwischen aa un! Kirche ist. Diese
verständlichen Oonnotatıonen vermeidet der Begriff „Religionsrech 04 der ım Sinne Von Paul Mıkat
als die „Gesamtheit der staatliıchen Rechtsnormen, die den religiösen Interessen echnun
tragen”, verstanden wird. Religionsrecht, das der individuellen Religionsfreiheit und der Be-
rücksichtigung relig1öser Interessen wurzelt, tragt ınem gewandelten taat-Kirche-Verhältnis und
damıt etztlich dem neuzeitlichen Freiheitsverständnis Rechnung; vgl Paul Mikat, Zur rechtlichen
Bedeutung religiöser Interessen, osep 15 (Hg.), Paul Mikat. Religionsrechtliche Schriften,

1I Berlin 1974, 303-—-3209; Alexander Hollerbach, Staatskirchenrecht der eligionsrecht? Begriffs-
der problemgeschichtliche Notizen, Winfried Aymans/Karl-Theodor Geringer (Hge.), eribert
Schmütz 65) Regensburg 1994, 869—-887
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HERBERT KALB/RICHARD POTZ/BRIGITTE SCHINKELE 

Religion und Kirche im weltanschaulich 
neutralen Verfassungsstaat - einige Perspektiven 

Die diversen "kirchlichen" Themen, die in 
der medialen Öffentlichkeit diskutiert wer­
den, werfen die Frage nach der Beziehung 
zwischen Kirche und Staat in einer verzerr­
ten Perspektive auf. Der neoliberale Ruf 
nach Trennung beider Größen greift zu 
kurz. Unsere Autoren, wissenschaftliche 
Beamtin und Professoren für Kirchenrecht 
an den Universitäten in Linz und Wien, 
entwickeln einen neuen theoretischen Rah­
men für die Frage nach dem staatlichen 
Schutz der Kirche in einer pluralistischen 
gesellschaft. (Redaktion) 

1. Einleitung 

Religionsrechtliche (staatskirchen­
rechtliche l ) Fragen haben seit einigen 
Jahren Konjunktur in der Öffentlich­
keit. Religionsunterricht, Ethikunter­
richt, Ethikbedarf, die vom Staat er­
haltenen katholisch-theologischen Fa­
kultäten, Kultursteuer, Subventionen, 
Schul- und Gerichtskreuz, Konkordat, 
Sekten, Anerkennung von Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, Mili tärseel-

sorge, Religionsdelikte und Kunst 
(§§ 188, 189 StGB), konfessionelle Pri­
vatschulen, konfessionelle Krankenan­
stalten, Feiertage, Arbeitszeitrecht sind 
nur einige Themen und Schlagworte, 
die in letzter Zeit in den Medien Be­
achtung fanden. Bei allen diesen Dis­
kussionen geriet der Diskurs jedoch 
sehr schnell ins Prinzipielle und mach­
te deutlich, daß es letztlich um die 
Frage einer zeitgemäßen Ausdifferen­
zierung von "politischer" und "reli­
giös-weltanschaulicher" Sphäre geht. 
Unübersehbar ist mittlerweile, daß der 
Konsens über die Grundkoordinaten 
des überkommenen staatskirchen­
rechtlichen Systems schwindet. Ursa­
chen für diese Entwicklung sind die 
geänderten Rahmenbedingungen, un­
ter denen der aktuelle kultuspolitische 
Diskurs stattfindet. Zentrale Konsti­
tuanten des österreichischen religions­
rechtlichen Systems knüpfen an die 
spezifisch österreichische volkskirch­
liche Tradition des 18. und 19. Jahrhun­
derts an, eine Volkskirche, die in dieser 
Form nicht mehr existiert. Breite Be-

Der traditionelle Begriff "Staatskirchenrecht" ist mißverständlich: Weder handelt es sich um 
Kirchenrecht, das heißt um von kirchlichen Instanzen erlassenes Recht, noch sind nur Kirchen 
betroffen. Überdies impliziert der Terminus "Staatskirchenrecht" eine institutionelle Verbindung 
von Staat und Kirche, wie sie für die Modelle einer "Staatskirche" beziehungsweise des "Staats­
kirchenturns" charakteristisch war. Damit verstärkt der Begriff auch eine verzerrende, reduktioni­
stische Sichtweise, für welche die rechtliche Regulierung der religiös-weltanschaulichen Sphäre 
lediglich eine Frage des institutionellen Ausgleichs zwischen Staat und Kirche ist. Diese miß­
verständlichen Konnotationen vermeidet der Begriff "Religionsrecht", der im Sinne von Paul Mikat 
als die "Gesamtheit der staatlichen Rechtsnormen, die den religiösen Interessen Rechnung 
tragen", verstanden wird. Religionsrecht, das in der individuellen Religionsfreiheit und der Be­
rücksichtigung religiöser Interessen wurzelt, trägt einem gewandelten Staat-Kirche-Verhältnis und 
damit letztlich dem neuzeitlichen Freiheitsverständnis Rechnung; vgl. Paul Mikat, Zur rechtlichen 
Bedeutung religiöser Interessen, in: Joseph Ustl (Hg.), Paul Mikat. Religionsrechtliche Schriften, 
Bd. 1, Berlin 1974, 303-329; Alexander Hollerbach, Staatskirchenrecht oder Religionsrecht? Begriffs­
oder problemgeschichtliche Notizen, in: Winfried AymanslKarl-Theodor Geringer (Hg.), FS Heribert 
Schmitz (65), Regensburg 1994, 869-887. 



340 alb DPotz Schinkele/Religion, rche, aal

völkerungsschichten en sich UrC „staatskirchenrech:  en chrebergar-
Austriıtt vVvVon den en abgewandt tenmentalı;tät der 600er und /0er Jahre
beziehungsweise stehen ihnen bei führen. Der damalige Argumentations-
ormeller Aufrechterhaltung der Mıt- Standar Wäarlr der Vorstellungswelt
gliedschaft hinsichtlich ihrer institu- des verhaite und verortet, Vel-

wechselte verschiedentlich Staatskir-tionell-obrigkeitlichen Ansprüche r—
serviert gegenüber. Sinnsuche und henrecht mıit einem obrigkeitlichen
r  ung religiöser Bedür  SSse des Ausgleich VO:  3 aa und Kirche, mıit
einzelnen finden zunehmend unab- einem Abstecken VOoNn Einflußsphären
hängig VO  3 den institutionalisierten VO)]  5 aa und Kirche
Gro:  en statt Diese N  icklung Das aktuelle Religionsrecht hat den
geht Hand Hand muıt einer Plurali- eänderten ahmenbedingungen und
sierung des religiösen eDens, die der damuıt verbundenen Dynamik
„multikulturelle Gesellschaft ist auch Rechnung Gerade Reli-
„multikonfessionell”?. dieser Ge- gionsrec. sind die rundsatzfragen
mengelage VO:  m Mul  onfessionalität, des freiheitlich-demokratischen Ge-
gesellschaftlichem Pluralismus und meinwesens wI1e z Öffentlichkeit,

Neutralıität und Gleichheit, Pluralis-eiıner deutlichen Erosion der organı-
sierten Kirchlichkeit („Deinstitutionali- 1US und Toleranz, kultur- und SOz1lal-
sierung”) bewegt sich der aktuelle Staatlıcheragetc paradigmatisch
kultuspolitische Uurs auszuloten.
„Staatlicher UTtZ vor der Kirche“ Einerseıits geraten die religionsrechtlich
diesem Umtteld Zie er auf die wirksamen Prinzipien w1e eligions-
grundsätzliche onzeption des Ver- freiheit, Neutralität, Parıtät und Tole-
hältnisses VO  S Staat und Kirche Ta unter einen verstärkten Legiti-
weltanschaulich neutralen Verfas- matons  ck, andererseits WIT: dem
sungsstaat: Wie kann, soll, muÄ{fs der Religionsrec der notwendigen
moderne konfessionell und weltan- ransformation der multikonfessio-
SCNAaulıC. neutrale aa eligion 11OI- nellen een und Lebenswelt das
matıv berücksichtigen („staatlicher ktuelle Verfassungssystem „eine 10-

der che: beziehungsweise nierrolle die gesamte Verfas-
impliziert eiıne Förderung VO  - Kirchen sungsauslegung, insbesondere das

Grundrechtsverständnis” zukommen:?.als Aufgabe des säkularen Staates nicht
auch (verfassungs)staatliche TWar „Dynamik des Religionsrechts” edeu-

tet aber auch, da{fs die relevanten De-gCh die Kirchen?
erartige Fragestellungen mıit ihren tailregelungen dieser ”  uerschnitts-
prinzipiellen Implikationen lassen sich materie s nicht mehr ausschliefßlich
- mehr mıt Plausibilitäten einer nationaler Perspektive analysiert WEeTrlI -

2 Statt vieler vgl {Irs Altermatt, Katholizismus und Moderne, Zürich 'olker Drehsen, Wie reli-
gionsfähig ist die Volkskirche? Sozialisationstheoretische rkundungen neuzeitlicher Christen-
tumspraxIs, Gütersloh 1994; Karl-Frıtz aıDer, eligion unter den Bedingungen der Moderne. Die
Situation der Bundesrepublik Deutschland, Marburg 199
Jörg Müller-Volbehr, Staatskirchenrecht Tu| Zeitschrift für Rechtspolitik, Jg 1991,
‚5 —34
Vgl Inge Gampl/Richard Potz/Brigitte cChinkeile, Österreichisches Staatskirchenrecht, und 2/
Wien 990/93 ommentierte Gesetzes- und Judikatursammlun ‚& Vorbereitung); erbert
Kalb/Rıchard Potz/Brigitte Schinkele, Religionsrecht (Kodex des Österreichischen Rechts), Wien 1998
(dzt. ruck
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völkerungsschichten haben sich durch 
Austritt von den Kirchen abgewandt 
beziehungsweise stehen ihnen - bei 
formeller Aufrechterhaltung der Mit­
gliedschaft - hinsichtlich ihrer institu­
tionell-obrigkeitlichen Ansprüche re­
serviert gegenüber. Sinnsuche und 
Erfüllung religiöser Bedürfnisse des 
einzelnen finden zunehmend unab­
hängig von den institutionalisierten 
Großkirchen statt. Diese Entwicklung 
geht Hand in Hand mit einer Plurali­
sierung des religiösen Lebens, die 
"multikulturelle" Gesellschaft ist auch 
"multikonfessionell"2. In dieser Ge­
mengelage von Multikonfessionalität, 
gesellschaftlichem Pluralismus und 
einer deutlichen Erosion der organi­
sierten Kirchlichkeit ("Deinstitutionali­
sierung") bewegt sich der aktuelle 
kultuspolitische Diskurs. 
"Staatlicher Schutz (vor) der Kirche" in 
diesem Umfeld zielt daher auf die 
grundsätzliche Konzeption des Ver­
hältnisses von Staat und Kirche im 
weltanschaulich neutralen Verfas­
sungsstaat: Wie kann, soll, muß der 
modeme konfessionell und weltan­
schaulich neutrale Staat Religion nor­
mativ berücksichtigen ("staatlicher 
Schutz der Kirchen") beziehungsweise 
impliziert eine Förderung von Kirchen 
als Aufgabe des säkularen Staates nicht 
auch (verfassungs)staatliche Erwartun­
gen an die Kirchen? 
Derartige Fragestellungen mit ihren 
prinzipiellen Implikationen lassen sich 
nicht mehr mit Plausibilitäten einer 
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"staatskirchenrechtlichen Schrebergar­
tenmentalität" der 60er und 70er Jahre 
führen. Der damalige Argumentations­
standard war in der Vorstellungswelt 
des 19. Jh. verhaftet und verortet, ver­
wechselte verschiedentlich Staatskir­
chenrecht mit einem obrigkeitlichen 
Ausgleich von Staat und Kirche, mit 
einem Abstecken von Einflußsphären 
von Staat und Kirche. 
Das aktuelle Religionsrecht hat den 
geänderten Rahmenbedingungen und 
der damit verbundenen Dynamik 
Rechnung zu tragen. Gerade im Reli­
gionsrecht sind die Grundsatzfragen 
des freiheitlich-demokratischen Ge­
meinwesens wie etwa Öffentlichkeit, 
Neutralität und Gleichheit, Pluralis­
mus und Toleranz, kultur- und sozial­
staatlicher Auftrag etc. paradigmatisch 
auszuloten. 
Einerseits geraten die religionsrechtlich 
wirksamen Prinzipien wie Religions­
freiheit, Neutralität, Parität und Tole­
ranz unter einen verstärkten Legiti­
mationsdruck, andererseits wird dem 
Religionsrecht in der notwendigen 
Transformation der multikonfessio­
nellen Ideen und Lebenswelt in das 
aktuelle Verfassungssystem "eine Pio­
nierrolle ... für die gesamte Verfas­
sungsauslegung, insbesondere das 
Grundrechtsverständnis" zukommen3• 

"Dynamik des Religionsrechts" bedeu­
tet aber auch, daß die relevanten De­
tailregelungen dieser "Querschnitts­
materie411 nicht mehr in ausschließlich 
nationaler Perspektive analysiert wer-

Statt vieler vgl. Urs Altemlatt, Katholizismus und Modeme, Zürich '1991; Volker Drehsen, Wie reli­
gionsfähig ist die Volkskirehe? Sozialisationstheoretische Erkundungen neuzeitlicher Christen­
hunspraxis, Gütersloh 1994; Karl-Fritz Daiber, Religion unter den Bedingungen der Modeme. Die 
Situation in der Bundesrepublik Deutschland, Marburg 1995. 
!örg Müller-Volbehr, Staatskirchenrecht im Umbruch, in: Zeitschrift für Rechtspolitik, Jg. 1991, 
345-349. 
Vgl. [nge Gampl/Richard Potz/Brigitte Schinkeie, Österreichisches Staatskirchenrecht, Bd. 1 und 2, 
Wien 1990/93 (kommentierte Gesetzes- und Judikatursamml':!Ilg; Bd. 3 in Vorbereitung); Herbert 
Kalb/Richard Potz/Brigitte Schinkele, Religionsrecht (Kodex des Osterreichischen Rechts), Wien 1998 
(dzt. i. Druck) 
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den können: Vielmehr ist spätestens die IW  ung der Parteien (Art 138a
se1it dem Beitritt Österreichs ZUT der EGV), die Betonung der on der
Blickpunkt eiınes europäischen Reli- Sozlalpartner 118b EGV) der die
gionsre  S einzunehmen. Zunehmend Erwähnung der Wohlfahrtsverbände
beginnt jenen europarechtlich g_ 1m Maastricht-Vertrag®.
regelten gmenten, die auch reli-
gionsrechtlich relevant sind, das Ge-
meinschaftsrecht das nationale Reli- IL Pluralistische Konzeption ON

gionsrecht überlagern, wobe!i die aa und Kirche’
religiösen Aspekte als eigene Kategorie
mıt entsprechender Sachgesetzlichkeit Konfessionelle und weltanschauliche

Neutralıtä des Staatesoch kaum den Blick SCNOMUIMEN
wurden. Die „staatskirchenrechtliche Irennungz 0Ün aa und Kirche.
Blindheit“ des emeinschaftsrechts, ein1Z€E grundsätzliche Anmerkungen
eingebettet den Kontext eiıner Star-
ken Fixierung auf wirtschaftliche Ausgangspunkt alle Überlegungen
Eigengesetzlichkeiten, erschwert eine ezüglic einer zukunftsbezogenen
sachgerechte Berücksichtigung reli- religionsrechtlichen Grundkonzeption
gy1öÖSser Interessen. Um die zweiftellos ist die numkehrbarkeit der neuzeıt-
vorhandenen Defizite beseitigen, enAusdifferenzierung vVvVon „religiö-
erscheint eine institutionelle Absiche- ser  44 und „politischer  ‚44 Sphäre. bine

der en und Religionsge- erartige Irennung und Ausdifferen-
meinschaften auf der ene des DPri- zierung ist 1m europäischen Säkula-
märrechts sinnvoll®>. diesem Zusam- risierungs- und Freiheitsprozefs Urc
menhang kannn auch auf die Ansätze die rundrechtsverbürgung umfassen-
eiıner rechtlichen Würdigung anderer der Religions- und Weltanschauungs-
stitutionen verwıesen werden, WI1e reiNel erreicht worden, die historisch

Die Einfügung ıner diesbezüglichen Kirchenklausel das Vertragwerk VO!]  - Maastricht als
„Erklärung Schlußakte“ erfolgte der Katssıtzung VO Juni 1997 Amsterdam. ıner
eigenen „Erklärung Z.Uu)] Schlußakte“ wird die uropäische Union verpflichtet, den 'atus der
ennicht LIUT achten, sondern uch an etastet lassen.
Statt vieler vgl Herbert Kalb, aatskirchenre Europäische Union Österreich einige
Reflexionen, OAKR (1994 / 96), dzt. Druck; Gerhard Robbers, DIie Europäische nıon und das
Staatskirchenrecht, ebda.; ders., Europarecht und die Kirchen, osep Listl/Dietrich Pırson (Hg.),Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, 1/ Berlin 1994, 315-—-332;
Rudolf Streinz, Auswirkungen des Europarechts auf das deutsche Staatskirchenrecht, Heiner
Marre/Dieter Schümmelfeder/Burkhard Kämper (Hg.), Essener Gespräche ZU Thema aa und
Kirche, 31, üunster 1997, 53-87.
Zu dieser Konzeption vgl die ausführliche Darlegung 1m Banı der „Religionsrechtlichen
Studien”, die als eihe dieser grundsätzlichen onzeption verpflichtet sind: erbert Kalb/Richard
Potz/Brigitte Schinkele, Das Kreuz Klassenzimmer un! Gerichtssaal, Wien 1996; eiıne Anwendungdieser erspektive auf die erkennung VO  - Kirchen un! Religionsgesellschaften und deren
Rechtsstellung bei dies., Die Rechtsstellung der Religionsgemeinschaften Osterreich, Wıen 1997
(dzt. l. ruc: daneben vgl erbert Kalb, aa und Kirche sterreich einige staatskirchen-
rechtliche Pers ektiven, ct10 catholica, Heft 1/1996, 4—14; ders., IC und aa staats-
kirchenrec)| €  €& Pers ektiven, 1n TIftz Csoklich/Matthias Opis/Eva Petrik/Heinrich Schnuderl (Hg.),ReVisionen. tholisc Kirche der zweıten Republik, Graz-Wien-Köln 1996, 111—119; ders./
Rıchard Potz, Zur Onzeption des Verhältnisses VvVon 'aa: und Kirche 1M weltanschaulich neutralen
Verfassungsstaat, Osterreichische Bischofskonferenz (Hg.), TC! der Gesellschaft. Wegedas Jahrtausend, St. Pölten 1997, 69—96; Rıchard Potz, Staat un! Kirche Usterreich, Gerhard
Robbers Hg.) Staat un! Kirche der Europäischen Union, Baden-Baden 1995, 251—-280.
Brigitte Schinkele, Zur Weltanschauungsfreiheit terreich, Inge amp. AKR
19901), 50—-80.
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den können: Vielmehr ist spätestens 
seit dem Beitritt Österreichs zur EU der 
Blickpunkt eines europäischen Reli­
gionsrechts einzunehmen. Zunehmend 
beginnt in jenen europarechtlich ge­
regelten Segmenten, die auch reli­
gionsrechtlich relevant sind, das Ge­
meinschaftsrecht das nationale Reli­
gionsrecht zu überlagern, wobei die 
religiösen Aspekte als eigene Kategorie 
mit entsprechender Sachgesetzlichkeit 
noch kaum in den Blick genommen 
wurden. Die "staatskirchenrechtliche 
Blindheit" des Gemeinschaftsrechts, 
eingebettet in den Kontext einer star­
ken Fixierung auf wirtschaftliche 
Eigengesetzlichkeiten, erschwert eine 
sachgerechte Berücksichtigung reli­
giöser Interessen. Um die zweifellos 
vorhandenen Defizite zu beseitigen, 
erscheint eine institutionelle Absiche­
rung der Kirchen und Religionsge­
meinschaften auf der Ebene des Pri­
märrechts sinnvo1l5• In diesem Zusam­
menhang kann auch auf die Ansätze 
einer rechtlichen Würdigung anderer 
Institutionen verwiesen werden, wie 
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die Erwähnung der Parteien (Art. 138a 
EGV), die Betonung der Funktion der 
Sozialpartner (Art. 118b EGV) oder die 
Erwähnung der Wohlfahrtsverbände 
im Maastricht-Vertrag6• 

II. Pluralistische Konzeption von 
Staat und Kirche7 

1. Konfessionelle und weltanschauliche 
Neutralität des Staates-
Trennung von Staat und Kirche: 
einige grundsätzliche Anmerkungen 

Ausgangspunkt für alle Überlegungen 
bezüglich einer zukunftsbezogenen 
religionsrechtlichen Grundkonzeption 
ist die Unumkehrbarkeit der neuzeit­
lichen Ausdifferenzierung von "religiö­
ser" und "politischer" Sphäre. Eine 
derartige Trennung und Ausdifferen­
zierung ist im europäischen Säkula­
risierungs- und Freiheitsprozeß durch 
die Grundrechtsverbürgung umfassen­
der Religions- und Weltanschauungs­
freiheitS erreicht worden, die historisch 

Die Einfügung einer diesbezüglichen Kirchenklausei in das Vertragwerk von Maastricht als 
"Erklärung zur Schlußakte" erfolgte in der Ratssitzung vom 17. Juni 1997 in Amsterdam. In einer 
eigenen "Erklärung zur Schlußakte" wird die Europäische Union verpflichtet, den Status der 
Kirchen nicht nur zu achten, sondern auch unangetastet zu lassen. 
Statt vieler vgl. .. Herbert Kalb, Staatskirchenrecht - Europäische Union - Österreich - einige 
Reflexionen, in: OAKR 44 (1994/96), dzt. i. Druck; Gerhard Robbers, Die Europäische Union und das 
Staatskirchenrecht, ebda.; ders., Europarecht und die Kirchen, in: Joseph Listl/Dietrich Pirson (Hg.), 
Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, Berlin 1994, 315-332; 
RudoIf Streinz, Auswirkungen des Europarechts auf das deutsche Staatskirchenrecht, in: Heiner 
Marre/Dieter SchümmeIfeder/Burkhard Kämper (Hg.), Essener Gespräche zum Thema Staat und 
Kirche, Bd. 31, Münster 1997,53-87. 
Zu dieser Konzeption vgl. die ausführliche Darlegung im 1. Band der "Religionsrechtlichen 
Studien", die als Reihe dieser grundsätzlichen Konzeption verpflichtet sind: Herbert KalblRichard 
Potz/Brigitte Schinkeie, Das Kreuz in Klassenzimmer und Gerichtssaal, Wien 1996; eine Anwendung 
dieser Perspektive auf die Anerkennung von Kirchen und ReligionsgeseUschaften und deren 
Rechtsstellung bei dies., Die Rechtsstellung der Religionsgemein~chaften in Osterreich, Wien 1997 
(dzt. i. Druck); daneben vgl. Herbert Kalb, Staat und Kirche in Osterreich - einige staatskirchen­
rechtliche Perspektiven, in: actio catholica, Heft 1/1996, 4-14; ders., Kirche und Staat - staats­
kirchenrechtliche Perspektiven, in: Fritz Csoklich/Matthias Opis/Eva PetriklHeinrich Schnuderl (Hg.), 
ReVisionen. Katholische Kirche in der zweiten Republik, Graz-Wien-Köln 1996, 111-119; ders'; 
Richard Potz, Zur Kon~eption des Verhältnisses von Staat und Kirche im weltanschaulich neutralen 
Verfassungsstaat, in: Osterreichische Bischofskonferenz (Hg.), Kirche in der.~esellschaft. Wege in 
das 3. Jahrtausend, St.pölten 1997, 69-96; Richard Potz, Staat und Kirche in Osterreich, in: Gerhard 
Robbers (Hg.), Staat und Kirche in der Europäischen l}nion, Baden-Baden 1995, 251-280 ... 
Brigitte Schinke/e, Zur Weltanschauungsfreiheit in Osterreich, in: FS Inge Gampl (= OAKR 39 
[1990]),50-80. 
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mıt der chsetzung des Prinzips der gesellschaftlichen Friedens bot sich die
staatlichen Neutralität? Ql Fragen der andesherrliche Staatsgewalt Eben
Religion und Weltanschauung VeTlr- noch hatte S1Ee aus der Konfessionali-
knüpft WAäITf. sierung eine Legitimationsgrundlage

Anfang stand och eine g- geWONNECN, und schon trat 612e als UÜber-
mein(westlich-)europäischeT} winderin der konfessionellen

auf. Für den Bestand des neuzeıl  enMiıt der mittelalterlichen Verweisung
der we  en Herrschaft US dem Staates schien vorerst nichts gefähr-
Paradies der inheitlichen heiligen iıch seın wI1e Clie eilung der Souve-
Ordnung wurde cdie 1Dertfas ecclesiae ränıtät der die Einräumung VO'  - Te1-
postuliert Dies hatte nicht N1Uur die Ver- heiten die SOUverane Gewalt Es
selbständigung der geistlichen Sphäre galt das rinzip: Wird die Herrschaft
ZUT olge, sondern zugleich auch als geteilt, ist der Fürst nicht sSsOuverän.

Vor allem das zunehmende Ausblen-„SCHIaC. die Irennung schon
sich“” 1! den der religiös-kir  ichen egı  a_
Die mittelalterliche Differenzierung tion durfte die staatliche Omnipotenz
der beiden Sphären führte vorerst mıt nıcht rage stellen. aher bestand
einer gewissen Konsequenz gelst- der aa zunächst aus politischen
en Superilorität. Nachdem das Kon- Gründen auf der religiösen el
zept der geistlichen Herrschaft g.- Auch och der aufgeklärt-absolutisti-
scheitert WAär, geriet die europäische sche aa konnte sich VO)  > diesem
Gesellschaft die religiöse Krise des Grundsatz nicht völlig lösen.
Spätmittelalters. Als durch die eIOTr- Inen der Toleranzgesetzgebung wurde

das öffentliche en auch welılter dermation die religiöse el des latei-
nısch-westlichen uropa zerbrach, Staatskirche vorbehalten, die gehö-
WITFL. das mittelalterliche Erbe rigen der tolerierten eligionsgemein-
nächst weiter. „Die äAäußeren Formen schaften auf die private eli-
des en Weltgebäudes estanden gionsausübung verwiesen‘)®. Das Prin-
och lange fort, wurden freilich immer ZIp „Religion ist Privatsache”“” ist also
mehr Hohlformen, denen orm insoferne bereits dem aufgeklärt-abso-

lutistischen System bekannt, als RS ausund Gehalt keineswegs mehr Z.UT Gel-
kamen.‘!!“ en der Staatsräson weiterhin

Die Konfessionalisierung brachte für grundsätzlich el Von aa und
die europäische Staatenwe schliefßlich Kirche postulierte und zugleic. aa
die tragische Erfahrung der Konfessi- und OÖffentlichkeit identifizierte

Im au{ie der Zeıt die Urc dieonskriege Auf der uCcC ach einem
Garanten für die Sicherung des jeweiligen geschic  ch gewachsenen

'auSs Chlaıch, Neutralität als verfassungsrechtliches TINZIp, Tübingen 1972; auSs Meyer-
Teschendorf, aa und Kirche 1m pluralistischen Gemeinwesen, Tübingen 1979; xel Isak, Das
Selbstverständnis der Kirchen und Religionsgesellschaften und seine Bedeutung für die Aus-
legung staatlichen Rechts, Berlin 1994, 191{ff.

J0 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die ntstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, ders.,
Recht, aat, Freiheit. Studien 1r Rechtsphilosophie, SGtaatstheorie und Verfassungsgeschichte,
Frankfurt Maın 1991, 211
Ebd.

12 Vgl näher Helmut Quaritsch, aa und Souveränutät, Frankfurt 1970
13 Statt vieler Johannes Neumann/Michael Fischer (Hg.), Toleranz und Repression. Zur Lage reli-

glöser Minderheiten modernen Gesellschaften, Frankfurt/New ork 1987
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mit der Durchsetzung des Prinzips der 
staatlichen Neutralität9 in Fragen der 
Religion und Weltanschauung ver­
knüpft war. 
Am Anfang stand noch eine ge­
mein (westlich-)europäische Erfahrung: 
Mit der mittelalterlichen Verweisung 
der weltlichen Herrschaft aus dem 
Paradies der einheitlichen heiligen 
Ordnung wurde die libertas ecclesiae 
postuliert. Dies hatte nicht nur die Ver­
selbständigung der geistlichen Sphäre 
zur Folge, sondern zugleich auch als 
"Schlachtruf die Trennung schon in 
sich" 10. 

Die mittelalterliche Differenzierung 
der beiden Sphären führte vorerst mit 
einer gewissen Konsequenz zur geist­
lichen Superiorität. Nachdem das Kon­
zept der geistlichen Herrschaft ge­
scheitert war, geriet die europäische 
Gesellschaft in die religiöse Krise des 
Spätmittelalters. Als durch die Refor­
mation die religiöse Einheit des latei­
nisch-westlichen Europa zerbrach, 
wirkte das mittelalterliche Erbe zu­
nächst weiter. "Die äußeren Formen 
des alten Weltgebäudes bestanden 
noch lange fort, wurden freilich immer 
mehr zu Hohlformen, in denen Form 
und Gehalt keineswegs mehr zur Gel­
tung kamen. lI " 

Die Konfessionalisierung brachte für 
die europäische Staatenwelt schließlich 
die tragische Erfahrung der Konfessi­
onskriege. Auf der Suche nach einem 
neuen Garanten für die Sicherung des 
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gesellschaftlichen Friedens bot sich die 
landesherrliche Staatsgewalt an. Eben 
noch hatte sie aus der Konfessionali­
sierung eine Legitimationsgrundlage 
gewonnen, und schon trat sie als Über­
winderin der konfessionellen Konflikte 
auf. Für den Bestand des neuzeitlichen 
Staates schien vorerst nichts so gefähr­
lich zu sein wie die Teilung der Souve­
ränität oder die Einräumung von Frei­
heiten gegen die souveräne Gewalt. Es 
galt das Prinzip: Wird die Herrschaft 
geteilt, ist der Fürst nicht souveränl2• 

Vor allem das zunehmende Ausblen­
den der religiös-kirchlichen Legitima­
tion durfte die staatliche Omnipotenz 
nicht in Frage stellen. Daher bestand 
der Staat zunächst aus politischen 
Gründen auf der religiösen Einheit. 
Auch noch der aufgeklärt-absolutisti­
sche Staat konnte sich von diesem 
Grundsatz nicht völlig lösen. Im Rah­
men der Toleranzgesetzgebung wurde 
das öffentliche Wirken auch weiter der 
Staatskirche vorbehalten, die Angehö­
rigen der tolerierten Religionsgemein­
schaften waren auf die private Reli­
gionsausübung verwiesen13• Das Prin­
zip "Religion ist Privatsache" ist also 
insoferne bereits dem aufgeklärt-abso­
lutistischen System bekannt, als es aus 
Gründen der Staatsräson weiterhin 
grundsätzlich Einheit von Staat und 
Kirche postulierte und zugleich Staat 
und Öffentlichkeit identifizierte. 
Im Laufe der Zeit traten die durch die 
jeweiligen geschichtlich gewachsenen 

Klaus Schlaich, Neutralität als verfassungsrechtliches Prinzip, Tübingen 1972; Klaus G. Meyer­
Teschendorj, Staat und Kirche im pluralistischen Gemeinwesen, Tübingen 1979; Axel Isak, Das 
Selbstverständnis der Kirchen und Religionsgesellschaften und seine Bedeutung für die Aus­
legung staatlichen Rechts, Berlin 1994, 191ff. 

10 Ernst-Wolfgang Böckenforde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: ders., 
Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, 
Frankfurt a. Main 1991, 92-114. 

11 Ebd. 
12 Vgl. näher Helmut Quaritsch, Staat und Souveränität, Frankfurt 1970. 
13 Statt vieler Johannes NeumannIMichael W. Fischer (Hg.), Toleranz und Repression. Zur Lage reli­

giöser Minderheiten in modemen Gesellschaften, Frankfurt/New York 1987. 
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gesellschaftlichen und politischen Vor- en Präsenz relig1öser Überzeu-
aussetzungen der einzelnen europäl- SUNSCH geschie! auf der ene des
schen Staaten edingten Unterschiede OÖffentlichen, auf der die einzelnen
jedoch immer deutlicher hervor. Sie Bürger als eilnehmer der SOcletas
tanden zunehmend einem agleren. Die Y1 Bedeutungsebene,
Begründungszusammenhang mıit den auf der Ofentlic das ıst, wWas nicht

VO  ajeweiligen Bedeutungsfeldern geheim ist, spricht schliefßlich Säkulari-
zwel zentralen Begriffen neuzeitlicher sierung als FPrivatisierung des elig1ö-
Staatlichkeit, mut Säkularisierung und sen
Öffentlichkeit. Es kann hier auf die Die Tel Begriffsebenen VO  a OÖffentlich-
zZzanireichen Thesen, die diesen bei- keit mıt den zugeordneten Säkularisie-
den Begriffen entwickelt wurden, nicht rungSprozeSsSCN tellen verschiedene
eingegangen werden. Es ist jedoch sprüche die relig1öse Neutralität
wichtig darauf hinzuweisen, da{fs das des Staates Auf der ersten ene VeTl-

Bedeutungsfeld VO:  - Säkularisierung ang die Neutralität des Staates unbe-
VO  5 zwel Brennpunkten einem histo- streitbar, da{( die rchen VOI der kın-
risch-politischen Rechtsbegriff und mischung des Staates ebenso sicher
einem geistesgeschichtlichen Begriff sind wWwI1Ie der Staat VOT religiöser Bevor-
bestimmt wird. ©1 darf nicht über- mundung nsofern STE die akuları-
sehen werden, da{fs die Säkularisierung sierung der staatlichen stitutionen
TrTel voneinander eutlc unterscheid- und die damit verbundene FEntflech-
are Prozesse Gang gesetzZt hat kirchlichen Wirkens Von den

erstens die Ablösung weltlicher VO  5 obrigkeitlichen Institutionen des SGtaa-
religiösen Institutionen, tes außer Diskussion. Auf dieser ene

zwelıtens den ückgang der Selbst- ist die distanztierende Form der Neutra-
Yerständlichkeit, mıiıt der relig1öse 1ta geboten. Diese hat dort atz
erzeugungen und Verhaltensweisen greifen, „WOo der Staat als eimsta

der Gesellschaft und damit der er Bürger für alle gleichmäßig ohne
Öffentlichkeit präasent sind, Ansehung der Religion und 'an-

Yıttens die Verlagerung relig1öser schauung die emokratische illens-
Entscheidungen die Privatsphäre'. bildung organıisıert und die elemen-

aren Funktionen der allgemeinen
Wie WI gerade die Unterschei- Existenzsicherung und Wohlfahrtsför-
dung cdieser rel Ebenen ist, erkennt erung wahrnimmt“ 1
arı daran, da{(s S1e einem en DIie konkrete Ausgestaltung des Ver-
Mafiße mıt den rel se1it dem 18 Jahr- SSS VO  5 Staat und IC ım
hundert geläufigen Bedeutungsebenen Zeichen VO  3 Säkularisierung und reli-
VO  5 „Öffentlich“ korrelieren: die Ab- glöser Neutralität 1äßt sich jedoch nicht
Ösung weltlicher VO:  - religiösen Inst1- auf eine institutionelle Irennung VO:  3
tutiıonen entspricht einem Begriff VO  3

4

SGtaat und IC auf der ersten ene
„Öffentlic als dem, Was den aa reduzieren. eligiöse Neutralität des

Staates edeute nämlich nicht zuletztange. Der ückgang der gesellschaft-

14 Jose Casanova, eligion unı:! Öffentlichkeit Ost-/ Westvergleich, Iransit, Jg 1994, 21-—41; ders.,
Public Religions the Modern Or'! hikago-London 1994
artın eckel, Das Kreuz im Offentlichen Raum. Zum „Kruzifix-Beschlufß“ des Bundesverfas-
sungsgerichts, Deutsches Verwaltungsblatt 111 (1996) 453-—482, 472
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gesellschaftlichen und politischen Vor­
aussetzungen der einzelnen europäi­
schen Staaten bedingten Unterschiede 
jedoch immer deutlicher hervor. Sie 
standen zunehmend in einem engen 
Begründungszusammenhang mit den 
jeweiligen Bedeutungsfeldern von 
zwei zentralen Begriffen neuzeitlicher 
Staatlichkeit, mit Säkularisierung und 
Öffentlichkeit. Es kann hier auf die 
zahlreichen Thesen, die zu diesen bei­
den Begriffen entwickelt wurden, nicht 
eingegangen werden. Es ist jedoch 
wichtig darauf hinzuweisen, daß das 
Bedeutungsfeld von Säkularisierung 
von zwei Brennpunkten - einem histo­
risch-politischen Rechtsbegriff und 
einem geistesgeschichtlichen Begriff -
bestimmt wird. Dabei darf nicht über­
sehen werden, daß die Säkularisierung 
drei voneinander deutlich unterscheid­
bare Prozesse in Gang gesetzt hat: 

erstens die Ablösung weltlicher von 
religiösen Institutionen, 

zweitens den Rückgang der Selbst­
verständlichkeit, mit der religiöse 
Überzeugungen und Verhaltensweisen 
in der Gesellschaft und damit in der 
Öffentlichkeit präsent sind, 

drittens die Verlagerung religiöser 
Entscheidungen in die Privatsphäre l4• 

Wie wichtig gerade die Unterschei­
dung dieser drei Ebenen ist, erkennt 
man daran, daß sie in einem hohen 
Maße mit den drei seit dem 18. Jahr­
hundert geläufigen Bedeutungsebenen 
von "öffentlich" korrelieren: die Ab­
lösung weltlicher von religiösen Insti­
tutionen entspricht einem Begriff von 
"öffentlich" als dem, was den Staat 
angeht. Der Rückgang der gesellschaft-
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lichen Präsenz religiöser Überzeu­
gungen geschieht auf der Ebene des 
Offentlichen, auf der die einzelnen 
Bürger als Teilnehmer der societas 
agieren. Die dritte Bedeutungsebene, 
auf der öffentlich das ist, was nicht 
geheim ist, spricht schließlich Säkulari­
sierung als Privatisierung des Religiö­
senan. 
Die drei Begriffsebenen von Öffentlich­
keit mit den zugeordneten Säkularisie­
rungsprozessen stellen verschiedene 
Ansprüche an die religiöse Neutralität 
des Staates. Auf der ersten Ebene ver­
langt die Neutralität des Staates unbe­
streitbar, daß die Kirchen vor der Ein­
mischung des Staates ebenso sicher 
sind wie der Staat vor religiöser Bevor­
mundung. Insofern steht die Säkulari­
sierung der staatlichen Institutionen 
und die damit verbundene Entflech­
tung kirchlichen Wirkens von den 
obrigkeitlichen Institutionen des Staa­
tes außer Diskussion. Auf dieser Ebene 
ist die distanzierende Form der Neutra­
lität geboten. Diese hat dort Platz zu 
greifen, "wo der Staat als Heimstatt 
aller Bürger für alle gleichmäßig ohne 
Ansehung der Religion und Weltan­
schauung die demokratische Willens­
bildung organisiert und die elemen­
taren Funktionen der allgemeinen 
Existenzsicherung und Wohlfahrtsför­
derung wahrnimmt" 15. 

Die konkrete Ausgestaltung des Ver­
hältnisses von Staat und Kirche im 
Zeichen von Säkularisierung und reli­
giöser Neutralität läßt sich jedoch nicht 
auf eine institutionelle Trennung von 
Staat und Kirche auf der ersten Ebene 
reduzieren. Religiöse Neutralität des 
Staates bedeutet nämlich nicht zuletzt 

14 fose Casanova, Religion und Öffentlichkeit im Ost-/Westvergleich, in: Transit, Jg. 1994,21-41; ders., 
Public Religions in the Modem World, Chikago-London 1994. 

15 Martin Heckei, Das Kreuz im öffentlichen Raum. Zum "Kruzifix-Beschluß" des Bundesverfas­
sungsgerichts, in: Deutsches Verwaltungsblatt 111 (1996),453-482,472. 
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auch, die „Autonomie und igen- denen gesellschaftlich wirksamen
gesetzlichkeit des religiösen ens Kräfte den Ööffentlichen Kaum des
und der religiös qua.  izierten ultur- Staates kommt, WIT! hier VO'  S der
phänomene* *® respektieren. Hier ersten Ebene . sauber unterschieden
begegnen einander umfassende kul- (zum eispiel Osterreich, euis!  and,

die me1lsten Schweizer Kantone, Bel-turstaatlıche Verantwortung und bür-
gerliche (gesellschaftliche) Freiheit g1en, Italien, Spanien und ortugal).
einem Diskurs, dessen Ort die zweıte Die beiden Systeme ihren jeweiligen
ene der Säkularisierung eziehungs- Konkretisierungen konvergieren Je-
welse des OÖffentlichen ist. Jede Aus- doch zunehmend, en  1C. sich

des Religiösen VO'  5 dieser nehmend modellhaft einem System
ene seltens des Staates Notwen- der „pluralistischen Hereinnahme VO'  S

dig Einsc  ung bürgerlicher Religion und Weltanschauungen“”. Die
Freiheit. Hier muß er eINe eligion damit verbundenen Anpassungs- und
und Weltanschauung einbeziehende, Modifikationsvorgänge sind aber Je
hereinnehmende Neutralıtä ZU Iragen ach System unterschiedlich Dieser
kommen, das System der „Pluralisti- Vorgang ist mıt der ntfaltung der
schen Hereinnahme von eligion und grundrechtlichen Gewährleistungen
Weltanschauung  44 verbunden, wWwWI1e sS1ez der verhält-
Danach unterscheiden sich der diffe- nismäßig inheitlichen europäischen
renzlierten Beurtellung der zweıten ud1ıKkatur den religionsrechtlichen
ene die verschiedenen odelle des Garantien der Menschenrechtskonven-
rhältnisses VO  5 aa und Kirche tion für den einzelnen zutage etien.

diese Weise entstanden die beiden
heute dominierenden Grundtypen des Das 5System der „Pluralistischen
taat-Kirche 'erhältnisses Einerseits Hereinnahme“ ÜonNn Religion und
das klassische Konzept der Irennung Weltanschauung
VO  a aa und Kirche, durch das die
distanzierende Neutralität auf die der ktuellen Diskussion wird- ver-
zweiıte ene des Säkularisierungs- schiedentlich unter Berufung auf die
PTIOZCSSCS erstrec. wurde (zum Be1- „Irennung VO  5 aa und rche  44 Jeg-
spie. rankreich, Niederlande). Ande- liche religionsbezogene ätigkeit des
rerseıits das Konzept eiıner staatlichen Staates abgelehnt. anac. birgt eiINe
Anbindung etwa durch eiıne spezifi- erartige posıtıve Berücksichtigung
sche „Anerkennung“ beziehungsweise VO  5 Religion durch den aa wWwI1Ie
die Übertragung „Öffentlich-rechtlicher etwa Subventionierung, au des
Stellung“ der enund Religions- Religionsunterrichts den regulären
gemeinschaften, Urc. das 1LUFr auf der Schulfächerkatalog etic die efahr
Ebene der unerla  en institutionel- eiıner dentifikation mıiıt Religion und
len Irennung VO  - Staat und Kirche ist deshalb unzulässig
distanzierende Neutralität erTrsSCc. Dieses Verständnis berücksichtigt We-
Die zweıte ene, auf der plura- der die erwähnte ehrschichtigkeit
SUsScChen Hereinnahme der verschie- des Säkularisierungs- und Irennungs-

16 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Kreuze Kruzifixe) Gerichtssälen? Zum 'erständnis staatlicher
Selbstdarstellung und religiös eltanschaulicher Neutrali:tät des Staates, ZevKkR (1975),
119—-147.
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auch, die "Autonomie und Eigen­
gesetzlichkeit des religiösen Lebens 
und der religiös qualifizierten Kultur­
phänomene" 16 zu respektieren. Hier 
begegnen einander umfassende kul­
turstaatliche Verantwortung und bür­
gerliche (gesellschaftliche) Freiheit zu 
einem Diskurs, dessen Ort die zweite 
Ebene der Säkularisierung beziehungs­
weise des Öffentlichen ist. Jede Aus­
grenzung des Religiösen von dieser 
Ebene seitens des Staates führt notwen­
dig zur Einschränkung bürgerlicher 
Freiheit. Hier muß daher eine Religion 
und Weltanschauung einbeziehende, 
hereinnehmende Neutralität zum Tragen 
kommen, das System der "Pluralisti­
schen Hereinnahme von Religion und 
Weltanschauung" . 
Danach unterscheiden sich in der diffe­
renzierten Beurteilung der zweiten 
Ebene die verschiedenen Modelle des 
Verhältnisses von Staat und Kirche. 
Auf diese Weise entstanden die beiden 
heute dominierenden Grundtypen des 
Staat-Kirche Verhältnisses. Einerseits 
das klassische Konzept der Trennung 
von Staat und Kirche, durch das die 
distanzierende Neutralität auf die 
zweite Ebene des Säkularisierungs­
prozesses erstreckt wurde (zum Bei­
spiel Frankreich, Niederlande). Ande­
rerseits das Konzept einer staatlichen 
Anbindung - etwa durch eine spezifi­
sche "Anerkennung" beziehungsweise 
die Übertragung "öffentlich-rechtlicher 
Stellung" - der Kirchen und Religions­
gemeinschaften, durch das nur auf der 
Ebene der unerläßlichen institutionel­
len Trennung von Staat und Kirche 
distanzierende Neutralität herrscht. 
Die zweite Ebene, auf der es zur plura­
listischen Hereinnahme der verschie-
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denen gesellschaftlich wirksamen 
Kräfte in den öffentlichen Raum des 
Staates kommt, wird hier von der 
ersten Ebene sauber unterschieden 
(zum Beispiel Österreich, Deutschland, 
die meisten Schweizer Kantone, Bel­
gien, Italien, Spanien und Portugal). 
Die beiden Systeme in ihren jeweiligen 
Konkretisierungen konvergieren je­
doch zunehmend, entwickeln sich zu­
nehmend modellhaft zu einem System 
der "pluralistischen Hereinnahme von 
Religion und Weltanschauungen". Die 
damit verbundenen Anpassungs- und 
Modifikationsvorgänge sind aber je 
nach System unterschiedlich. Dieser 
Vorgang ist mit der Entfaltung der 
grundrechtlichen Gewährleistungen 
verbunden, wie sie etwa in der verhält­
nismäßig einheitlichen europäischen 
Judikatur zu den religionsrechtlichen 
Garantien der Menschenrechtskonven­
tion für den einzelnen zutage treten. 

2. Das System der "Pluralistischen 
Hereinnahme" von Religion und 
Weltanschauung 

In der aktuellen Diskussion wird ver­
schiedentlich unter Berufung auf die 
"Trennung von Staat und Kirche" jeg­
liche religionsbezogene Tätigkeit des 
Staates abgelehnt. Danach birgt eine 
derartige positive Berücksichtigung 
von Religion durch den Staat - wie 
etwa Subventionierung, Einbau des 
Religionsunterrichts in den regulären 
Schulfächerkatalog etc. - die Gefahr 
einer Identifikation mit Religion und 
ist deshalb unzulässig. 
Dieses Verständnis berücksichtigt we­
der die erwähnte Mehrschichtigkeit 
des Säkularisierungs- und Trennungs-

" Ernst-Wolfgang Böckenförde, Kreuze (Kruzifixe) in Gerichtssälen? Zum Verständnis staatlicher 
Selbstdarstellung und religiös weltanschaulicher Neutralität des Staates, in: ZevKR 20 (1975), 
119-147. 
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VOrsSans>s och eın modernes eistungs- selbständigte, intern durchaus kom-
orıentlertes rundrechtsverständnis munikativ strukturierte ebensberei-
ESs WIT: der klassische ehler paläo- che nebeneinander estehen. ‚ugleic
liberalen ens begangen, einerseıts Sind S1e jedoch 1mM gesellschaftlichen
Staat, ÖOffentlichkeit und Politik und politischen Kaum formal organı-
einen Topf werfen und miteinander sıerten Handlungssystemen unterwor-

verwechseln und andererseits die fen Jürgen Habermas), wodurch sS1e
gesellschaftlichen Kräfte diese prıva- ebenso einschneidender WI1e diffuser

Weise VO: aa und dessen ermuitt-tisierend VO:  e diesem Eintopf tren-
Ne’  - diesem Sinne wird auch „mut Jungsleistungen abhängig bleiben kın
der JIrennung der eligion VO: aa Befund, der etwa für den Bildungs-
zugleic. deren Entpolitisierung und bereich chulen, Universitäten) und
Beschränkung auf den Privatbereich die Massenmedien SCHAUSO gilt wWwI1e für
vorgeschrieben. Religion hat eine Pri- den Bereich der orschung (hier VOT
vatsache bleiben“ l em die ntwicklung rof{stech-
Dem ist eın modernes, einem zeıtge- nologien). Die sich daraus ergebende
mäfien leistungsorientierten reiheits- egelungsverantwortung des Staates
und Staatsverständnis verpflichtetes besteht er darın, die Kommunıti-
e das nicht usgrenzung, SOIN- kation zwischen den ausdifferenzierten

Herein- Lebensbereichen aufrechtzuerhalten.dern aktive pluralistische
nahme VO  D Religion die staatliche Gie umfafßt besonderen den Öffent-

lichen Diskurs ber die 1ele recht-Öffentlichkeit fordert, gegenüberzu-
tellen. ESs ist der moderne freiheitliche erRegulierung SOWI1e die icherung
und sozlale aa des ahrhunderts der Partiziıpation der etroffenen!?

den Blick nehmen, eın aat, der dieser Perspektive sSind auch die
eıne immer CNSCIC erbindung mıit relig1ösen Interessen den Gewährlei-
gesellschaftlichen Kräften einging und stungszusammenhang des allgeme!1-
Z.UI111 umfassenden Leistungs-, Sozial- nien staatlichen Kulturverfassungs-
und Wirtschafts-(verwaltungs)staat rechts!?* eingebettet und als Teil der
mutierte. Dieser „service-orientierte“ gesellschaftlich legitimierbaren Zwek-
aa der Gegenwart geht als Kultur- ke ANSCINCSSCH berücksichtigen.
und Sozijalstaat eue Beziehungen mıt- Eiıne muıt der Staatlıchen Nichtidenti-
bestimmungsorientierter Planung, Re- ı1Katıon egründete Zurückdrängung
gulierung und Förderung mıt einer VO  5 eligion edeute Hinblick auf
nicht mehr paläo-liberalen Sinn — die quantıitatıve und qualitative Autf-
als staats{frei verstandenen Gesellschaft gabenfülle des modernen Rechts- und
e1n. Sozialstaates und die damit verbun-
| S ist die heutige Gesellschaft ZW. ene staatliche Mitorganisation umn-

charakteristisch, dafß mehrere VeOelI- fassender gesellschaftlicher Interessen

17

I8
Casanova, Keligion und Öffentlichkeit,
Gerhard Luf/Richard Potz, TODIeme der Verrechtlichung der entechnologie, Gentechnologie 1mM
Öösterreichischen Recht, Studie 1 Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft und

19
Forschung, Wien 1991, 410ff.
Zum Beispiel eter Häberle, Vom Kulturstaat ZUu Kulturverfassungsrecht, ders. (He.),
Kulturstaatlichkeit und Kulturverfassungsrecht, armsta: 1982, 1 für ÖOsterreich: heo Öhlinger,
Kulturverfassungsrecht, EC) der ule (1986) 4/-59; Norbert Wımmer, Kulturauftra 1m
staatlichen Gemeinwesen Osterreichs, Veröffentlichungen der ereinigung der deutschen
Staatsrechts-Lehrer 8389
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vorgangs noch ein modemes leistungs­
orientiertes Grundrechtsverständnis. 
Es wird der klassische Fehler paläo­
liberalen Denkens begangen, einerseits 
Staat, Öffentlichkeit und Politik in 
einen Topf zu werfen und miteinander 
zu verwechseln und andererseits die 
gesellschaftlichen Kräfte - diese priva­
tisierend - von diesem Eintopf zu tren­
nen. In diesem Sinne wird auch "mit 
der Trennung der Religion vom Staat 
zugleich deren Entpolitisierung und 
Beschränkung auf den Privatbereich 
vorgeschrieben. Religion hat eine Pri­
vatsache zu bleiben" 17. 

Dem ist ein modemes, einem zeitge­
mäßen leistungsorientierten Freiheits­
und Staatsverständnis verpflichtetes 
Modell, das nicht Ausgrenzung, son­
dern aktive pluralistische Herein­
nahme von Religion in die staatliche 
Öffentlichkeit fordert, gegenüberzu­
stellen. Es ist der modeme freiheitliche 
und soziale Staat des 20. Jahrhunderts 
in den Blick zu nehmen, ein Staat, der 
eine immer engere Verbindung mit 
gesellschaftlichen Kräften einging und 
zum umfassenden Leistungs-, Sozial­
und Wirtschafts-(verwaltungs)staat 
mutierte. Dieser "service-orientierte" 
Staat der Gegenwart geht als Kultur­
und Sozialstaat neue Beziehungen mit­
bestimmungsorientierter Planung, Re­
gulierung und Förderung mit einer 
nicht mehr - im paläo-liberalen Sinn'­
als staatsfrei verstandenen Gesellschaft 
ein. 
Es ist für die heutige Gesellschaft zwar 
charakteristisch, daß mehrere ver-

17 Casanova, Religion und Öffentlichkeit, 26. 
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selbständigte, intern durchaus kom­
munikativ strukturierte Lebensberei­
che nebeneinander bestehen. Zugleich 
sind sie jedoch im gesellschaftlichen 
und politischen Raum formal organi­
sierten Handlungssystemen unterwor­
fen (Jürgen Habermas), wodurch sie in 
ebenso einschneidender wie diffuser 
Weise vom Staat und dessen Vermitt­
lungsleistungen abhängig bleiben. Ein 
Befund, der etwa für den Bildungs­
bereich (Schulen, Universitäten) und 
die Massenmedien genauso gilt wie für 
den Bereich der Forschung (hier vor 
allem die Entwicklung neuer Großtech­
nologien). Die sich daraus ergebende 
Regelungsverantwortung des Staates 
besteht daher darin, die Kommuni­
kation zwischen den ausdifferenzierten 
Lebensbereichen aufrechtzuerhalten. 
Sie umfaßt im besonderen den öffent­
lichen Diskurs über die Ziele recht­
licher Regulierung sowie die Sicherung 
der Partizipation der Betroffenenl8• 

In dieser Perspektive sind auch die 
religiösen Interessen in den Gewährlei­
stungszusammenhang des allgemei­
nen staatlichen Kulturverfassungs­
rechts 19 eingebettet und als Teil der 
gesellschaftlich legitimierbaren Zwek­
ke angemessen zu berücksichtigen. 
Eine mit der staatlichen Nichtidenti­
fikation begründete Zurückdrängung 
von Religion bedeutet im Hinblick auf 
die quantitative und qualitative Auf­
gabenfülle des modemen Rechts- und 
Sozialstaates und die damit verbun­
dene staatliche Mitorganisation um­
fassender gesellschaftlicher Interessen 

18 Gerhard Luf/Richard Potz, Probleme der Verrechtlichung der Gentechnologie, in: Gentechnologie im 
'österreichischen Recht, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung, Wien 1991, 378ff, 410ff. 

,. Zum Beispiel Peter Häberle, Vom Kulturstaat zum Kulturverfassungsrecht, in: ders. (Hg.), 
Kulturstaatlichkeit und Kulturverfassungsrecht, Darmstadt 1982, 1ff; für Osterreich: Theo Öhlinger, 
Kulturverfassungsrecht, in: .Recht der Schule 8 (1986), 47-59; Norbert Wimmer, Kulturauftrag im 
staatlichen Gemeinwesen Österreichs, in: Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen 
Staatsrechts-Lehrer 42 (1984), 83-89. 
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eiıne massıve Benachteiligung und da- kirchenrechtlichen Herausforderungen
muıt etztlich eiıne erkürzung der Te1- auf anderen ebieten, wI1e z dem
heit des Bürgers Arbeits- und Sozlalrecht, dem Denk-
Das dem freiheitlich-demokratischen malschutz, dem atenschutz, dem
Rechtsstaat aANSCINCSSCNEC darf ankenanstaltenrecht, dem edien-
daher 5 mehr einem überkomme- recht, einer zeitgemäßen Verankerung
CI), vornehmlich one. SC- des Engagements VO]  - Kirchen und
richteten Verständnis VO:  - aa und Religionsgemeinschaften soz1lal-

karıtativen Bereich.Kirche vernaite se1in, sondern hat sich
einzelnen und der Effektuierung Auch traditionellen Materien des

seiner Freiheit ZUu orlentieren. Systema- Religionsrechts, z der eruc  ich-
er Ausgangspunkt SIN die reli- tigung religiöser Interessen Schul-
o1ösen und wel  schaulichen Inter- und Bildungswesen, tauchen aufgrund
essen des Bürgers, WOTFraus auch die geänderter Rahmenbedingungen
Respektierung der Kirchen als religiöse Fragestellungen auf: Eingebettet den
Korporationen folgt Die gewachsene Gewährleistungszusammenhang Von

grundrechtlich abgesicherte Kirchen- ernre Religionsfreiheit, taatli-
freiheit erhält SO.  era eine 1eue chem inziehungsauftrag und Schul-
systematische Begründung Der aa hoheit sind onfessionelle und
fördert die pluralen Interessen seliner multikulturelle Konfliktlagen einen
Bürger 1 deren Freiheit und Selbst- schonenden Interessenausgleich
verwirklichung willen, und hat 1e bringen.
religiösen Interessen Se1ınNner ürger nter diesem ckwinke ist auch die
auch und gerade Hinblick auf eine grundsätzliche Weichenstellung des
umfassende (positive) Religionsfreiheit Öösterreichischen Staatskirchenrechts,

unterstützen. Durch deren Örde- nämlich die religionsrechtliche Anbin-
stellt der aa erst die Bedingung dung ın den atus des Anerkannt-
eine adäquate rundrechtsver- Se1INSsS Z.Uu problematisieren. Man WIT'

wirklichung her. el nicht eINe grundsätzliche
Hinterfragung der Berechtigung einer

HIT Konsequenz einer pluralistischen besonderen Berücksichtigung anl

Kozeption voN aa und Kirche annter Kirchen und Religionsgemein-
für das aktuelle Religionsrecht chaften erumkommen Zur Verdeut-
einige Bemerkungen. lichung Beispielsweise berücksichtigt

das Öösterreichische undfunkrecht
Ausgehend VO  3 diesem skizzierten Sinne des umfassenden Informations-

sind die überkommenen Re- auftrages einigen Bes  ungen die
geln des Öösterreichischen eligions- Sachbezüglichkeit VO  3 Religion. aher
rechts hinterfragen und 1e S1e der Programmauftrag des
religionsrechtlichen Herausforderun- VOT, da{fß bei anung des (esamtpro-
gCn problemorientiert bewältigen. STaMUINS die Bedeutung der gesetzlich
Waren noch 18 die klassischen anerkannten en und Religions-
aterien des Staatskirchenrechts die gemeinschaften aNngeMESSCN be-
Mitwirkung des Staates bei der kirch- rücksichtigen ist (& Abs RFG) Aus
en AÄmterbesetzung und Vermö- der 1C. eiıner argumentatıven ück-
gensverwaltung SOWI1eEe das Ehe- und indung dieser Regelungen das
eCc. egen heute die sStaats- pluralistische Staat-Kirche-Konzept ıst
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eine massive Benachteiligung und da­
mit letztlich eine Verkürzung der Frei­
heit des Bürgers. 
Das dem freiheitlich-demokratischen 
Rechtsstaat angemessene Modell darf 
daher nicht mehr einem überkomme­
nen, vornehmlich institutionell ausge­
richteten Verständnis von Staat und 
Kirche verhaftet sein, sondern hat sich 
am einzelnen und der Effektuierung 
seiner Freiheit zu orientieren. Systema­
tischer Ausgangspunkt sind die reli­
giösen und weltanschaulichen Inter­
essen des Bürgers, woraus auch die 
Respektierung der Kirchen als religiöse 
Korporationen folgt. Die gewachsene 
grundrechtlich abgesicherte Kirchen­
freiheit erhält solcherart eine neue 
systematische Begründung. Der Staat 
fördert die pluralen Interessen seiner 
Bürger um deren Freiheit und Selbst­
verwirklichung willen, und er hat die 
religiösen Interessen seiner Bürger 
auch und gerade im Hinblick auf eine 
umfassende (positive) Religionsfreiheit 
zu unterstützen. Durch deren Förde­
rung stellt der Staat erst die Bedingung 
für eine adäquate Grundrechtsver­
wirklichung her. 

III. Konsequenz einer pluralistischen 
Kozeption von Staat und Kirche 
für das aktuelle Religionsrecht -
einige Bemerkungen. 

Ausgehend von diesem skizzierten 
Modell sind die überkommenen Re­
geln des österreichischen Religions­
rechts zu hinterfragen und die neuen 
religionsrechtlichen Herausforderun­
gen problemorientiert zu bewältigen. 
Waren noch im 18. Jh. die klassischen 
Materien des Staatskirchenrechts die 
Mitwirkung des Staates bei der kirch­
lichen Ämterbesetzung und Vermö­
gensverwaltung sowie das Ehe- und 
Schulrecht, so liegen heute die staats-
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kirchenrechtlichen Herausforderungen 
auf anderen Gebieten, wie etwa dem 
Arbeits- und Sozialrecht, dem Denk­
malschutz, dem Datenschutz, dem 
Krankenanstaltenrecht, dem Medien­
recht, einer zeitgemäßen Verankerung 
des Engagements von Kirchen und 
Religionsgemeinschaften im sozial­
karitativen Bereich. 
Auch in traditionellen Materien des 
Religionsrechts, etwa der Berücksich­
tigung religiöser Interessen im Schul­
und Bildungswesen, tauchen aufgrund 
geänderter Rahmenbedingungen neue 
Fragestellungen auf: Eingebettet in den 
Gewährleistungszusammenhang von 
Elternrecht, Religionsfreiheit, staatli­
chem Einziehungsauftrag und Schul­
hoheit sind multikonfessionelle und 
multikulturelle Konfliktlagen in einen 
schonenden Interessenausgleich zu 
bringen. 
Unter diesem Blickwinkel ist auch die 
grundsätzliche Weichenstellung des 
österreichischen Staatskirchenrechts, 
nämlich die religionsrechtliche Anbin­
dung an den Status des Anerkannt­
seins zu problematisieren. Man wird 
dabei nicht um eine grundsätzliche 
Hinterfragung der Berechtigung einer 
besonderen Berücksichtigung aner­
kannter Kirchen und Religionsgemein­
schaften herumkommen. Zur Verdeut­
lichung: Beispielsweise berücksichtigt 
das österreichische Rundfunkrecht im 
Sinne des umfassenden lnformations­
auftrages in einigen Bestimmungen die 
Sachbezüglichkeit von Religion. Daher 
sieht der Programmauftrag des ORF 
vor, daß bei Planung des Gesamtpro­
gramms die Bedeutung der gesetzlich 
anerkannten Kirchen und Religions­
gemeinschaften angemessen zu be­
rücksichtigen ist (§ 2 Abs.2 RFG). Aus 
der Sicht einer argumentativen Rück­
bindung dieser Regelungen an das 
pluralistische Staat-Kirche-Konzept ist 
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len Rechtsstaa Sind die derjedoch diese programmatische Bin-
dung ausscC.  efslic anerkannte Religionsfreiheit 1im Kern grundsätz-
en und Religionsgemeinschaften ich VO:  5 den Grundrechtsträgern
weder mıiıt den rundfunkrechtlichen bestimmen und damit dem Staat VOTF-

Zielvorstellungen och muıt der umfas- gegeben Dem SGtaat ist jedes chter-
senden Religions- und Weltanschau- religiös-weltanschaulichen Fra-
ungsfreiheit vereinbar. geCcn verwehrt. Aus diesem Grund mufs
Letztlich geht darum, Öösterreichi- gerade auch die katholische IC

bereit se1n, durchaus auch selbst-schen überkommenen religionsrecht-
en System, dem die korporativen ıtischer Weise bei der Ausgesta.  o
Rechte STIar. betont werden, das Son- des STaatlıchen Religionsrechts aktiv
errecC für Religionsgemeinschaften werden. Dies hat zweierlei Konse-
dem rinzıp der Religionsfreiheit ein- quenNzZenN. Einerseits kann und darf der
7zuordnen. Dazu korrespondierend ist Hinweis auf gewachsene ruk-
auch die normatıve Berücksichtigung turen als Begründung nıcC ausreichen,
weltanschaulicher Interessen muıiıtzure- cht zuletzt, weil den Eindruck

eines Festhaltens überkommenenektieren, überprüfen, ob sich die
eweilige Berücksichtigung relig1öser Privilegien erweckt*. Andererseits ha-
Interessen ausschliefßlich aus einer ben die rtchen ihr Selbstverständnis
religionsbezogenen Sachgesetzlichkeit auf der ene der Zivilgesellschaft
ergil der ob nicht auch eweils elt- Öffentlichen Diskurs präsentie-
anschauliche Bezüge normatıv be- ren, WE S1e sich 1mM einungs- und
rüc  1C  gen sind Aus diesem ick- Willensbildungsprozeß der pluralisti-
inkel ist Eetw. die subventions- schen Gesellscha (8)4 verschatien

wollen.rechtliche Ungleichbehandlung VO  a
konfessionellen diesen kommt Die auf Religionsfreiheit und religiöser

Neutralität des Staates beruhende Kon-eın Rechtsanspruc auf Subventionie-
des Lehrpersonals ‚J‚ebende zeption VO:  S aa und Kirche nımmt

Subventionen”) un! nicht konfessio- Somuıt keineswegs 1L1UX den Staat „n
nellen Privatschulen mıt Öffentlich- £licht”, vielmehr gehen damit auch
keitsrecht verfassungsrechtlich proble- die Anforderungen die en
matisch. einher. Diskussionsverbot der Dis-
Das eiıner „pluralistischen Her- kussionsabbruc 1m innerkirchlichen
einnahme“ relig1öser (und weltan- Raum sind nicht 1L1UTX theologisch nıicht
schaulicher) Interessen zeıtigt auch begründen, sondern waren auch die
Erwartungen die Kirche („Rückkop- falsche trategie für das Ordern der
pelungseffekte”‘). Im religionsneutra- positiven Berücksichtigung der igen-

Bedauerlicherweise wird der Le ıtimationsdiskurs religionsrechtlicher Regeln oftmals auf eine
Festlegung „Im Konkordat“ VerTr unden mıt dem simplifizierenden Hınweils SUnt servanda
reduziert, ine verzerrende und mifßglückte Reduktion, die auf eın überholtes Staat-Kirche-
'erständnis verweist, wonach es bei Konkordaten eın institutionelles Absichern VO]  a} Einflu{fs-
sphären zweier SOUVeräner ächte miıt beiderseitigen inkommensurablen Rechtsordnungen
gınge. Demgegenüber ist Erinnerung V rufen, da(l Konkordate N1IC: tatisch, sondern als
dynamische und elastische Vereinbarungen konzipiert sind, eın Befund, den die sogenannten
Freundschaftsklauseln diesen Verträgen unterstreichen. Diese Klauseln sehen 1mM Ergebnis für
alle staatskirchenrechtlichen Regelungen eın „Ausgleichsinstrumentarium“” VOT, das heißt, bel
jeder staatskirchenrechtlichen Neuregelung ist diese ausel un! der dadurch intendierte Aus-
gleich der Interessen relevieren.
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jedoch diese programmatische Bin­
dung ausschließlich an anerkannte 
Kirchen und Religionsgemeinschaften 
weder mit den rundfunkrechtlichen 
Zielvorstellungen noch mit der umfas­
senden Religions- und Weltanschau­
ungsfreiheit vereinbar. 
Letztlich geht es darum, im österreichi­
schen überkommenen religionsrecht­
lichen System, in dem die korporativen 
Rechte stark betont werden, das Son­
derrecht für Religionsgemeinschaften 
dem Prinzip der Religionsfreiheit ein­
zuordnen. Dazu korrespondierend ist 
auch die normative Berücksichtigung 
weltanschaulicher Interessen mitzure­
flektieren, zu überprüfen, ob sich die 
jeweilige Berücksichtigung religiöser 
Interessen ausschließlich aus einer 
religionsbezogenen SaChgesetzlichkeit 
ergibt oder ob nicht auch jeweils welt­
anschauliche Bezüge normativ zu be­
rücksichtigen sind. Aus diesem Blick­
winkel ist etwa die subventions­
rechtliche Ungleichbehandlung von 
konfessionellen - nur diesen kommt 
ein Rechtsanspruch auf Subventionie­
rung des Lehrpersonals zu ("lebende 
Subventionen") - und nicht konfessio­
nellen Privatschulen mit Öffentlich­
keitsrecht verfassungsrechtlich proble­
matisch. 
Das Modell einer "pluralistischen Her­
einnahme" religiöser (und weltan­
schaulicher) Interessen zeitigt auch 
Erwartungen an die Kirche ("Rückkop­
pelungseffekte"). Im religionsneutra-
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len Rechtsstaat sind die Inhalte der 
Religionsfreiheit im Kern grundsätz­
lich von den Grundrechtsträgern zu 
bestimmen und damit dem Staat vor­
gegeben. Dem Staat ist jedes Richter­
turn in religiös-weltanschaulichen Fra­
gen verwehrt. Aus diesem Grund muß 
gerade auch die katholische Kirche 
bereit sein, in durchaus auch selbst­
kritischer Weise bei der Ausgestaltung 
des staatlichen Religionsrechts aktiv 
zu werden. Dies hat zweierlei Konse­
quenzen. Einerseits kann und darf der 
bloße Hinweis auf gewachsene Struk­
turen als Begründung nicht ausreichen, 
nicht zuletzt, weil er den Eindruck 
eines Festhaltens an überkommenen 
Privilegien erweckt20• Andererseits ha­
ben die Kirchen ihr Selbstverständnis 
auf der Ebene der Zivilgesellschaft 
im öffentlichen Diskurs zu präsentie­
ren, wenn sie sich im Meinungs- und 
Willensbildungsprozeß der pluralisti­
schen Gesellschaft Gehör verschaffen 
wollen. 
Die auf Religionsfreiheit und religiöser 
Neutralität des Staates beruhende Kon­
zeption von Staat und Kirche nimmt 
somit keineswegs nur den Staat "in 
Pflicht", vielmehr gehen damit auch 
die Anforderungen an die Kirchen 
einher. Diskussionsverbot oder Dis­
kussionsabbruch im innerkirchlichen 
Raum sind nicht nur theologisch nicht 
zu begründen, sondern wären auch die 
falsche Strategie für das Einfordern der 
positiven Berücksichtigung der Eigen-

20 Bedauerlicherweise wird der Legitimationsdiskurs religionsrechtlicher Regeln ofbnals auf eine 
Festlegung "im Konkordat" - verbunden mit dem simplifizierenden Hinweis pacta sunt servanda -
reduziert, eine verzerrende und mißglückte Reduktion, die auf ein überholtes Staat-Kirche­
Verständnis verweist, wonach es bei Konkordaten um ein institutionelles Absichern von Einfluß­
sphären zweier souveräner Mächte mit beiderseitigen inkommensurablen Rechtsordnungen 
ginge. Demgegenüber ist in Erinnerung zu rufen, daß Konkordate nicht statisch, sondern als 
dynamische und elastische Vereinbarungen konzipiert sind, ein Befund, den die sogenannten 
Freundschaftsklauseln in diesen Verträgen unterstreichen. Diese Klauseln sehen im Ergebnis für 
alle staatskirchenrechtlichen Regelungen ein "Ausgleichsinstrumentarium" vor, das heißt, bei 
jeder staatskirchenrechtlichen Neuregelung ist diese Klausel und der dadurch intendierte Aus­
gleich der Interessen zu relevieren. 
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art VO:  5 Religion 1mM Offentlichen Raum. ScCHhaitlıiıche eologie betreibt Eine
Wenn 1es nicht geschieht, TO cht nicht unterschätzende Nebenwir-
1L1LLUT eiInNne Abkapselung der rche, viel- kung dieser erkennung der e0O10-
mehr auch für die innerkirchliche g1e als Wissenschaft und ihrer Trhal-
Rechtsordnung die efahr einer ück- den Universitäten besteht
kehr Strukturen einer vormodernen ihrer damit verbundenen interdiszi-
Welt plinären Einbindung Es wird dadurch

sowohl das wissenschaftliche NiveauBeispielha Ge1 auf die (wieder die
Diskussion geratenen VO Staat erhal- wIl1e auch eın entsprechendes Ma{(sß
enen katholisch-theologischen akul- Autonomie der Theologie gesichert;
aten verwıiesen. So ist das Verhältnis überdies bleibt die eologie als eın
VoNnNn Freiheit und issenschaft wichtiger Gesprächspartner die
Freiheit der Religion und der IC Kommunikation innerhalb der „sclen-
komplex geworden, als da{fs sich auf tific community“ auch für die anderen
e1n infaches positiv-rechtliches Sche- Wissenschaften ernalten. Sich im Öf-
(a reduzieren ließe Der atus der fentlichen wissenschaftlichen Diskurs
theologischen Fakultäten kann olglic präsentieren und bewähren mussen,
1mM emokratischen Rechtsstaa nicht erschwert wesentlich fundamentalisti-
das Ergebnis einer scharf begrenzten sche erengungen.
Kompentenzbestimmung zwischen elıner Ööffentlichen Auseinanderset-
aa und Kirche se1n, e darf vielmehr ZUM sind aber auch die eistungen
aufgrund der VOTLr allem grundrecht- der rchen Staat und Gesellscha
lichen Komplexität nicht mehr als eın ihrer religionsrechtlichen Perspek-
„differenzierter Kompromif’‘ rwartet tive benennen, eınNne Leistungsbilanz,

die einen VO  a den rtchen offensivwerden. Daraus resultiert, dafß die Ein-
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art von Religion im öffentlichen Raum. 
Wenn dies nicht geschieht, droht nicht 
nur eine Abkapselung der Kirche, viel­
mehr auch für die innerkirchliche 
Rechtsordnung die Gefahr einer Rück­
kehr zu Strukturen einer vormodernen 
Welt. 
Beispielhaft sei auf die (wieder) in die 
Diskussion geratenen vom Staat erhal­
tenen katholisch-theologischen Fakul­
täten verwiesen. So ist das Verhältnis 
von Freiheit und Wissenschaft zur 
Freiheit der Religion und der Kirche zu 
komplex geworden, als daß es sich auf 
ein einfaches positiv-rechtliches Sche­
ma reduzieren ließe. Der Status der 
theologischen Fakultäten kann folglich 
im demokratischen Rechtsstaat nicht 
das Ergebnis einer scharf begrenzten 
Kompentenzbestimmung zwischen 
Staat und Kirche sein, es darf vielmehr 
aufgrund der - vor allem grundrecht­
lichen Komplexität - nicht mehr als ein 
"differenzierter Kompromiß" erwartet 
werden. Daraus resultiert, daß die Ein­
bindung des Lehramtes unabdingbar 
ist, daß die Regelungen aber auch 
rechtsstaatlich einwandfrei und einem 
Höchstmaß an Freiheit und proze­
duraler Gerechtigkeit verpflichtet sein 
müssen, ein Anforderungsprofil, des­
sen Verwirklichung noch einige Defi­
zite aufweist. Dies hat aber auch zur 
Folge, daß jede Lösung, die zu einer 
"Ausreizung" positiv-rechtlicher Mög­
lichkeiten, zu "Instrumentalisierun­
gen" und positivistischen Engführun­
gen führt, unzulässig ist. Bei alledem 
darf aber nicht übersehen werden, daß 
es sowohl im Interesse der Theologie 
und der Kirche als auch des Staates 
liegen muß, daß die Kirche wissen-
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schaftliche Theologie betreibt. Eine 
nicht zu unterschätzende Nebenwir­
kung dieser Anerkennung der Theolo­
gie als Wissenschaft und ihrer Erhal­
tung an den Universitäten besteht in 
ihrer damit verbundenen interdiszi­
plinären Einbindung. Es wird dadurch 
sowohl das wissenschaftliche Niveau 
wie auch ein entsprechendes Maß an 
Autonomie der Theologie gesichert; 
überdies bleibt die Theologie als ein 
wichtiger Gesprächspartner für die 
Kommunikation innerhalb der "scien­
tific community" auch für die anderen 
Wissenschaften erhalten. Sich im öf­
fentlichen wissenschaftlichen Diskurs 
präsentieren und bewähren zu müssen, 
erschwert wesentlich fundamentalisti­
sche Verengungen. 
In einer öffentlichen Auseinanderset­
zung sind aber auch die Leistungen 
der Kirchen für Staat und Gesellschaft 
in ihrer religionsrechtlichen Perspek­
tive zu benennen, eine Leistungsbilanz, 
die einen von den Kirchen offensiv 
geführten Legitimationsdiskurs we­
sentlich unterstützt. Dabei ist nicht nur 
an das sozial-karitative Engagement 
("Sozialbilanz"), das zunehmend staat­
liche Insuffizienzen abdecken muß, 
sowie an die kostenintensive Erhaltung 
und Bewahrung von Kulturdenk­
mälern ("Kulturbilanz") zu erinnern,' 
sondern auch die "ethische Dimen­
sion" anzusprechen. Indem nämlich 
die Kirchen die individuelle Moral mit 
öffentlichen Problemen und die Öffent­
lichkeit mit Fragen individueller Moral 
konfrontieren, nötigen sie die moder­
nen, "ausdifferenzierten" Gesellschaf­
ten, sich reflexiv auf ihre normativen 
Grundlagen zu beziehen. 


